Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

nach BetrSichV § 3 und ArbSchG §§ 5,6
	Tätigkeit
(an/in/mit)
	Gefährdung/Schutzziel

	Schutzmaßnahmen (TOP)

	Handlungsbedarf?


	Ggf.  Vorschriften oder

Bemerkug
	Risikogruppe
	Realisierung

wer/wann

	Wirksamkeit überprüft

	
	
	
	
	
	Risikopotential
	
	Ja / nein

	Allgemeine Betriebsorganisation / Rechtslage
	Fehlende Rechtssicherheit und Zuständigkeiten; unklare Betreiberpflichten..
	Rechtslage nach Landes- und Kommunalrecht geprüft und dokumentiert. Betriebskonzept „Shisha-Gaststätte ja/nein“ festgelegt. Verantwortlichkeiten schriftlich benannt.
	
	ArbSchG §§ 5, 6; BetrSichV § 3; GastG; NichtrSchG NRW
	Betreiber / Sifa
	Einmalig vor Inbetriebnahme, Aktualisierung jährlic
	Jährliche Audit-Prüfung durch Sifa

	Kohlenmonoxid (CO) – Emission & Überwachung
	Einatmen von CO – Vergiftungs- und Erstickungsgefahr.
	Technisch: AGW CO = 20 ppm (23 mg/m³) nach TRGS 900. CO-Messsystem installiert (EN 50291); tägliche Funktionsprüfung (Testknopf). Organisatorisch: Alarmmatrix (Sofortlüftung > 20 ppm / Evakuierung > 50 ppm), Protokollführung (Logbuch). Persönlich: Schulung CO-Gefahr & Symptome.
	
	TRGS 900; BGN Flyer 2025; DGUV R 112-190
	Beschäftigte, Gäste / hoch
	Betreiber + Schichtleitung / laufend
	Monatliche Funktionsprüfung, jährliche Kalibrierung durch Fachfirma

	Lüftungsanlage / Raumluftführung
	Überschreitung des AGW durch unzureichende Luftwechselrate.
	Lüftungsanlage ≥ 200 m³/h je brennender Shisha; Messprotokoll über Leistung und Wirksamkeit. Zuluft beheizt und zugfrei; Wartung alle 3 Jahre durch befähigte Person.
	
	BGN Empfehlung 2025; TRGS 560; DIN 1946 Teil 4
	Beschäftigte, Gäste / mittel
	Betreiber / jährlich
	Dokumentierte Wartung & Messprotokoll

	Beheizung / Kohleentflammung
	Brand- und Verbrennungsgefahr durch offene Flamme oder Flüssiggas.
	Technisch: Einsatz elektrischer Heizaufsätze oder Katalysatoren; alternativ Kaminaufsatz „One Cube“ mit 1 Kohle

Shisha_Flyer_2025_BA

. Organisatorisch: Offene Flammen verboten, Kohlelager nicht brennbar. Persönlich: Hitzeschutzhandschuhe & Zange.
	
	DGUV I 205-038; ASR A2.2; BGN
	Beschäftigte / mittel
	Betreiber / vor Inbetriebnahme + laufend
	Sichtprüfung täglich

	CO-Alarmierung und Notfallorganisation
	Fehlende Reaktion bei Alarm → Gefährdung von Personal und Gästen.
	Alarmierung über feste Sensorik mit optisch / akustischem Signal in Gast- und Vorbereitungsbereich. Notfallplan („Alarmmatrix“) mit Evakuierungsablauf und Sammelstelle. CO-Protokoll führen.
	
	ASR A2.3; DGUV V 1 § 22
	Beschäftigte, Gäste / hoch
	Schichtleitung / sofort
	Jährliche Übung + Funktionsprüfung monatlich

	Abfall, Asche und Kohleentsorgung
	Verbrennungen durch heiße Asche oder Glut.
	Verwendung feuerfester Behälter; Transport auf festen Wegen; Glut in Wasserbehälter löschen; getrennte Lagerung brennbar/unbrennbar.
	
	DGUV I 205-038 (Brandschutz)
	Beschäftigte / niedrig
	Betreiber / laufend
	Sichtkontrolle täglich

	Elektrogeräte / Akkus (E-Shisha-Systeme)
	Brandgefahr durch defekte Ladegeräte oder Akkus.
	Verwendung von CE-konformen Ladegeräten; Ladestationen getrennt von Gastbereich; Temperaturüberwachung.
	
	BetrSichV § 10; TRBS 1203
	Beschäftigte / mittel
	Betreiber / laufend
	Prüfprotokoll jährlich

	Unterweisungen / Gefahrenschulung
	Fehlverhalten durch Unkenntnis über CO-Risiken und Verhalten im Notfall.
	Schulung zu CO-Gefahr, Symptomen und Sofortmaßnahmen; Jährliche Unterweisung nach DGUV V1 § 4; Nachweise führen.
	
	DGUV V 1 § 4 & 24
	Alle Beschäftigten / mittel
	Fachkraft f. ASi / jährlich
	Dokumentationspflicht nach DGUV V1


Notfallmaßnahmen
· Bereitstellung einer Erste-Hilfe-Ausrüstung gemäß DGUV Vorschrift 1 § 24.
Die Erste-Hilfe-Materialien müssen jederzeit zugänglich und regelmäßig überprüft werden. Beschäftigte sind in Erster Hilfe zu unterweisen und die Maßnahmen zu dokumentieren.

· Definition von Notfallkontakten und Rettungswegen gemäß ASR A2.3 (Flucht- und Rettungswege).
Alle Flucht- und Rettungswege sind eindeutig zu kennzeichnen, freizuhalten und regelmäßig zu kontrollieren. Aushänge mit Notrufnummern und Ersthelfern sind sichtbar anzubringen.

· CO-Alarm und Evakuierung:
Bei Auslösung eines CO-Warnmelders ist sofort stoßzulüften und der Gastraum umgehend zu räumen. Beschäftigte und Gäste müssen sich ins Freie begeben; bei Symptomen wie Kopfschmerz oder Schwindel ist sofort ärztliche Hilfe anzufordern .
CO-Melder nach EN 50291 sind täglich zu prüfen; ihre Funktion ist über Testknopf und Batteriekontrolle sicherzustellen .

· Brand- und Explosionsschutz:
Feuerlöscher mindestens der Brandklasse A sind griffbereit vorzuhalten. Offene Flammen, Gasbrenner mit Anstechkartuschen oder Flüssiggasgeräte sind in Shisha-Bars verboten . Elektrische Anzündhilfen (z. B. Heizspiralen) sind zu bevorzugen.

· Lüftung und technische Sicherheit:
Die Lüftungsanlage ist so auszulegen, dass pro brennender Shisha mindestens 200 m³ Luft pro Stunde abgeführt werden . Anlagen müssen regelmäßig gewartet und alle 3 Jahre durch eine befähigte Person überprüft werden.

· Verhalten im Notfall:
Unterweisung aller Mitarbeitenden über Verhalten bei Alarm, Evakuierung und Brand. Sammelplätze im Außenbereich sind festzulegen und zu kennzeichnen.

· Arbeiten im öffentlichen Bereich:
Bei Tätigkeiten außerhalb des Gebäudes (z. B. Transport oder Wartung im Verkehrsraum) sind Warnwesten zu tragen und Verkehrssicherungsmaßnahmen gemäß RSA 21 und StVO § 43 umzusetzen.
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